
 Bericht der öffentlichen Gemeinderatssitzung der Gemeinde Gammelsdorf 
am 14.07.2020 

 
Anbau eines Balkons an vorhandenes Wohngebäude in Schergenöd 
Das Bauvorhaben befindet sich im Außenbereich und ist gemäß § 35 Abs. 2 BauGB baurechtlich 
zulässig, da die öffentlichen Belange nicht beeinträchtigt werden und die Erschließung gesichert ist. 
Der Gemeinderat befürwortet das Bauvorhaben. 

 
1. Änderung Wohngebiet „Reithmaier-Feld“ (Nr. 104) – Satzungsbeschluss 
Dieser Tagesordnungspunkt wurde vertagt.  
 
Feststellung der Jahresrechnung 
Der Bericht über die örtliche Prüfung der Jahresrechnung für das Haushaltsjahr 2019 vom 16.06.2020 
wurde bekannt gegeben. Einwendungen werden nicht erhoben. 
Die im Haushaltsjahr 2019 angefallenen überplanmäßigen und außerplanmäßigen Ausgaben 
(Haushaltsüberschreitungen) werden, soweit sie erheblich sind und die Genehmigung nicht schon mit 
früheren Beschlüssen des Gemeinderates erfolgt ist, hiermit gemäß Art. 66 Abs. 1 GO nachträglich 
genehmigt. 
 
Die Jahresrechnung 2019 wird gemäß Art. 102 Abs. 3 GO mit folgenden Ergebnissen festgestellt: 
 
Feststellung des Ergebnisses (§ 79 KommHV) 
 

Soll des laufenden Haushaltsjahres 2.825.050,77 € 1.396.875,38 € 4.221.926,15 €

+ Neue Haushaltsreste 0,00 € 0,00 € 0,00 €

./. Abgänge auf Haushaltsreste aus Vorjahren 0,00 € 0,00 € 0,00 €

./. Abgänge auf Kassenreste aus Vorjahren 0,00 € 0,00 € 0,00 €

Bereinigte Soll-Einnahmen 2.825.050,77 € 1.396.875,38 € 4.221.926,15 €

Soll des laufenden Haushaltsjahres 2.825.050,77 € 1.396.875,38 € 4.221.926,15 €

+ Neue Haushaltsreste 0,00 € 0,00 € 0,00 €

./. Abgänge auf Haushaltsreste aus Vorjahren 0,00 € 0,00 € 0,00 €

./. Abgänge auf Kassenreste aus Vorjahren 0,00 € 0,00 € 0,00 €

Bereinigte Soll-Ausgaben 2.825.050,77 € 1.396.875,38 € 4.221.926,15 €

Nachrichtlich: 01.01.2019 Veränderung 31.12.2019

Schulden 2.000.000,00 € 0,00 € 2.000.000,00 €

Rücklagen 1.315.381,74 € 739.492,95 € 2.054.874,69 €

Soll-Fehlbetrag/Soll-Überschuss 0,00 € 0,00 € 0,00 €

Einnahmen: VWH VMH Gesamt

Ausgaben: VWH VMH Gesamt

 
 
Entlastung der Jahresrechnung 2019 
Zur Jahresrechnung für das Haushaltsjahr 2019 wird mit den im vorhergehenden Beschluss des 
Gemeinderates festgestellten Ergebnis gemäß Art. 102 Abs. 3 Satz 1 GO Entlastung erteilt. 
 


